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18.04.2008
Zulassungsänderung für Quickdown® zur Krautabtötung in Kartoffeln 
Das bereits im letzten Jahr zugelassene Quickdown enthält den Wirkstoff Pyraflufen (25 g/l) aus der Gruppe der so genannten PPO – Hemmer („Abbrenner“) und kann sowohl in Konsum- als auch in Pflanzkartoffeln zur Krautabtötung eingesetzt werden. 
Mit dem jetzt eingegangenen Änderungsbescheid der Zulassungsbehörde ergeben sich für Quickdown hinsichtlich der einzuhaltenden Wartezeit folgende Änderungen: 

	Wartezeit

	vorher
	jetzt

	14 Tage
	Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.


Weiterhin erhielt Quickdown eine günstigere Einstufung gemäß §5 der Gefahrstoffverordnung. So entfielen einige Gefahrenhinweise (R 63, S 13, S 62)  sowie die Einstufung „Gesundheitsschädlich“ (Xn). 

Geliefert wird Quickdown zusammen mit Toil (spezielles Benetzungsmittel) im praktischen Kombipack ohne Mehrkosten geliefert. Bei einer Aufwandmenge von 0,8 l/ha Quickdown + 2,0 l/ha Toil reicht der Pack für genau 5 ha und kann deshalb ohne Restmengen vollständig aufgebraucht werden.
Weitere Informationen gern von: Stähler Deutschland GmbH & Co. KG – Ihr Partner im Pflanzenschutz
Tel. (0 41 41) 92 04-0, Fax (0 41 41) 92 04 11, info@staehler.com, www.staehler.com
Wörter: 184
Zeichen (ohne Leerzeichen):
1166
Zeichen (mit Leerzeichen):
1348
Ihr Ansprechpartner für Pressefragen:

Dr. Henning Götzke
Stähler Deutschland GmbH & Co.KG
Tel.: 
04141-92 04 52
Mobil: 
0171-6 44 45 69
Fax: 
04141-92 04 10
e-mail:
dr_h_goetzke@staehler.com

